
Dieses Dokument ist lediglich eine Dokumentationsquelle, für deren Richtigkeit die Organe der Gemeinschaften keine
Gewähr übernehmen

►B VERORDNUNG (EG) Nr. 70/2001 DER KOMMISSION

vom 12. Januar 2001

über die Anwendung der Artikel 87 und 88 EG-Vertrag auf staatliche Beihilfen an kleine und
mittlere Unternehmen

(ABl. L 10 vom 13.1.2001, S. 33)

Geändert durch:

Amtsblatt

Nr. Seite Datum

►M1 Verordnung (EG) Nr. 364/2004 der Kommission vom 25. Februar 2004 L 63 22 28.2.2004

►M2 Verordnung (EG) Nr. 1857/2006 der Kommission vom 15. Dezember
2006

L 358 3 16.12.2006

►M3 Verordnung (EG) Nr. 1976/2006 der Kommission vom 20. Dezember
2006

L 368 85 23.12.2006

2001R0070— DE— 01.01.2007 — 003.001— 1



VERORDNUNG (EG) Nr. 70/2001 DER KOMMISSION

vom 12. Januar 2001

über die Anwendung der Artikel 87 und 88 EG-Vertrag auf
staatliche Beihilfen an kleine und mittlere Unternehmen

DIE KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft,

gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 994/98 des Rates vom 7. Mai
1998 über die Anwendung der Artikel 92 und 93 des Vertrags zur
Gründung der Europäischen Gemeinschaft auf bestimmte Gruppen ho-
rizontaler Beihilfen (1), insbesondere auf Artikel 1 Absatz 1 Buchstabe
a) Ziffer i) sowie Buchstabe b),

nach Veröffentlichung des Entwurfs dieser Verordnung (2),

nach Anhörung des Beratenden Ausschusses für staatliche Beihilfen,

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Durch die Verordnung (EG) Nr. 994/98 wird die Kommission
ermächtigt, gemäß Artikel 87 EG-Vertrag zu erklären, dass staat-
liche Beihilfen an kleine und mittlere Unternehmen unter be-
stimmten Voraussetzungen mit dem Gemeinsamen Markt verein-
bar sind und nicht der Anmeldepflicht nach Artikel 88 Absatz 3
EG-Vertrag unterliegen.

(2) Die Verordnung (EG) Nr. 994/98 ermächtigt die Kommission
ebenfalls dazu, gemäß Artikel 87 des Vertrages zu erklären,
dass staatliche Beihilfen, die in Übereinstimmung mit der von
der Kommission genehmigten nationalen Fördergebietskarte ge-
währt werden, mit dem Gemeinsamen Markt vereinbar und von
der Anmeldungspflicht nach Artikel 88 Absatz 3 EG-Vertrag aus-
genommen sind.

(3) Die Kommission hat in zahlreichen Entscheidungen die Artikel
87 und 88 EG-Vertrag auf Beihilfen an sowohl in als auch außer-
halb von Fördergebieten angesiedelte kleine und mittlere Unter-
nehmen angewandt und auch ihre diesbezügliche Politik erläutert,
zuletzt in dem Gemeinschaftsrahmen für staatliche Beihilfen an
kleine und mittlere Unternehmen (3) und den Leitlinien für staat-
liche Beihilfen mit regionaler Zielsetzung (4). Angesichts der um-
fangreichen Erfahrungen der Kommission mit der Anwendung
dieser Artikel auf kleine und mittlere Unternehmen und der von
der Kommission auf der Grundlage dieser Bestimmungen heraus-
gegebenen allgemeinen Regelungen für KMU und Regionalbei-
hilfen ist es im Hinblick auf eine wirksame Überwachung und
eine Verwaltungsvereinfachung angezeigt, dass die Kommission
von den ihr durch die Verordnung (EG) Nr. 994/98 verliehenen
Befugnissen Gebrauch macht, ohne dabei ihre eigenen Kontroll-
möglichkeiten zu schwächen.

(4) Die Möglichkeit der Mitgliedstaaten, Beihilfen an kleine und
mittlere Unternehmen anzumelden, bleibt hiervon unberührt.
Die angemeldeten Regelungen werden von der Kommission in
erster Linie anhand der nachstehenden Kriterien geprüft. Der Ge-
meinschaftsrahmen für staatliche Beihilfen an kleine und mittlere
Unternehmen sollte mit dem Datum des Inkrafttretens dieser Ver-
ordnung abgeschafft werden, da sein Inhalt in diese Verordnung
übernommen wurde.

(5) KMU spielen eine entscheidende Rolle bei der Schaffung von
Arbeitsplätzen und sind eine der Säulen für soziale Stabilität
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und wirtschaftliche Dynamik. Durch die Defizite des Marktes
werden sie jedoch in ihrer Entwicklung aufgehalten; so haben
sie wegen der geringen Risikobereitschaft bestimmter Finanz-
märkte und ihrer begrenzten Möglichkeiten, Garantien zu bieten,
Schwierigkeiten bei der Beschaffung von Kapital oder Krediten.
Mangels Ressourcen fehlt es ihnen zum Teil auch an Informatio-
nen auf so wichtigen Gebieten wie neue Technologien oder Er-
schließung neuer Märkte. Durch die im Wege dieser Verordnung
freigestellten Beihilfen an kleine und mittlere Unternehmen soll
deshalb deren wirtschaftliche Tätigkeit gefördert werden, sofern
die Handelsbedingungen dadurch nicht in einem Maß beeinträch-
tigt werden, das dem gemeinsamen Interesse zuwiderläuft.

(6) Im Rahmen dieser Verordnung freigestellt werden sollten Beihil-
fen, die alle einschlägigen Freistellungskriterien dieser Verord-
nung erfüllen, sowie alle Beihilferegelungen, bei denen gewähr-
leistet ist, dass etwaige auf der Grundlage einer solchen Regelung
gewährte Beihilfen ebenfalls alle einschlägigen Freistellungskrite-
rien dieser Verordnung erfüllen. Aus Gründen einer wirksamen
Überwachung und einer nicht zu Lasten der Kontrollmöglichkei-
ten der Kommission gehenden Verwaltungsvereinfachung sollten
daher Beihilferegelungen und Einzelbeihilfen, die unabhängig
von einer Beihilferegelung gewährt werden, einen ausdrücklichen
Verweis auf diese Verordnung enthalten.

(7) Die Verordnung sollte unbeschadet der in Verordnungen und
Richtlinien enthaltenen besonderen Vorschriften über staatliche
Beihilfen in bestimmten Wirtschaftssektoren (z. B. Schiffbau)
gelten. Von ihrem Anwendungsbereich sollten landwirtschaftliche
sowie die Fischerei und Aquakultur betreffende Tätigkeiten aus-
genommen werden.

(8) Um Abweichungen in der Auslegung, die zu Wettbewerbsverfäl-
schungen führen könnten, zu vermeiden, die Abstimmung der
Maßnahmen der Gemeinschaft und der Mitgliedstaaten im Be-
reich kleiner und mittlerer Unternehmen zu erleichtern und die
Transparenz in Verfahrensfragen sowie die Rechtssicherheit zu
erhöhen, sollte für die Definition kleiner und mittlerer Unterneh-
men im Sinne dieser Verordnung die Empfehlung 96/280/EG der
Kommission vom 3. April 1996 betreffend die Definition der
kleinen und mittleren Unternehmen (1) maßgeblich sein. Diese
Definition wurde auch für den Gemeinschaftsrahmen für staat-
liche Beihilfen an kleine und mittlere Unternehmen herangezo-
gen (2).

(9) Um sicherzustellen, dass die Beihilfen angemessen und auf das
notwendige Maß beschränkt ist, sollten die Schwellenwerte ge-
mäß der bisherigen Praxis der Kommission in Form von Beihil-
feintensitäten bezogen auf die verschiedenen beihilfefähigen Kos-
ten und nicht in Form absoluter Höchstbeträge ausgedrückt wer-
den.

(10) Ob eine Beihilfe nach dieser Verordnung mit dem Gemeinsamen
Markt vereinbar ist, ist unter anderem von der Beihilfeintensität
bzw. dem in Subventionsäquivalent ausgedrückten Beihilfebetrag
abhängig. Die Berechnung des Subventionsäquivalents einer in
mehreren Tranchen oder in Form eines zinsgünstigen Darlehens
gewährten Beihilfe erfolgt auf der Grundlage der zum Gewäh-
rungszeitpunkt geltenden marktüblichen Zinssätze. Im Interesse
einer einheitlichen, transparenten und unkomplizierten Anwen-
dung der Vorschriften über staatliche Beihilfen werden für die
Zwecke dieser Verordnung die marktüblichen Zinssätze als Re-
ferenzzinssätze herangezogen (bei zinsgünstigen Darlehen muss
das Darlehen durch übliche Sicherheiten gedeckt und darf nicht
mit ungewöhnlich hohen Risiken behaftet sein). Als Referenz-
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zinssätze gelten die von der Kommission in regelmäßigen Ab-
ständen anhand objektiver Kriterien ermittelten und im Amtsblatt
der Europäischen Gemeinschaften sowie im Internet veröffent-
lichten Zinssätze.

(11) Da kleine und mittlere Unternehmen nicht miteinander gleichzu-
setzen sind, sollten für kleine Unternehmen andere Beihilfehöchs-
tintensitäten als für mittlere Unternehmen gelten.

(12) Nach den bisherigen Erfahrungen der Kommission sollten sich
die Höchstintensitäten auf einem Niveau bewegen, bei dem die
beiden Ziele einer minimalen Wettbewerbsverfälschung in dem
betreffenden Sektor auf der einen und der Förderung der wirt-
schaftlichen Tätigkeiten kleiner und mittlerer Unternehmen auf
der anderen Seite in einem angemessenen Verhältnis zueinander
stehen.

(13) Die Freistellung von Beihilferegelungen oder Einzelbeihilfen
nach Maßgabe dieser Verordnung sollte zudem von einer Reihe
weiterer Bedingungen abhängig gemacht werden. Gemäß Artikel
87 Absatz 3 Buchstabe c) des Vertrages dürfen die Beihilfen
keinesfalls ausschließlich eine fortlaufende oder regelmäßige Sen-
kung der von dem begünstigten Unternehmen üblicherweise zu
tragenden Betriebskosten bewirken und müssen in einem ange-
messenen Verhältnis zu den Nachteilen stehen, die mit ihnen
ausgeglichen werden sollen, um den von der Gemeinschaft ange-
strebten sozioökonomischen Nutzen zu sichern. Es ist daher an-
gezeigt, den Anwendungsbereich dieser Verordnung auf Beihilfen
zu beschränken, die sich auf bestimmte materielle und immater-
ielle Investitionsvorhaben, bestimmte Dienstleistungen für die be-
günstigten Unternehmen und bestimmte sonstige Tätigkeiten be-
ziehen. Wegen der in der Gemeinschaft bestehenden Überkapazi-
täten im Verkehrssektor außer bei Schienenfahrzeugen zählen bei
Unternehmen, die schwerpunktmäßig in diesem Bereich tätig
sind, Verkehrs- und Transportmittel nicht zu den förderfähigen
Investitionskosten.

(14) Beihilfen an kleine und mittlere Unternehmen sollten unabhängig
vom Standort freigestellt werden. Da Investitionen und die Schaf-
fung von Arbeitsplätzen zur wirtschaftlichen Entwicklung von
benachteiligten Regionen in der Gemeinschaft beitragen können,
dort angesiedelte kleine und mittlere Unternehmen jedoch sowohl
mit größenbedingten als auch Standortnachteilen zu kämpfen ha-
ben, sollten die Höchstintensitäten für kleine und mittlere Unter-
nehmen in Fördergebieten heraufgesetzt werden.

(15) Um Anlageinvestitionen gegenüber Investitionen zugunsten des
Faktors Arbeit nicht zu begünstigen, sollten Investitionsbeihilfen
sowohl auf der Grundlage der Investitionskosten als auch der
Kosten für die Schaffung neuer Arbeitsplätze im Rahmen des
Investitionsvorhabens berechnet werden können.

(16) In Übereinstimmung mit dem WTO-Übereinkommen über Sub-
ventionen und Ausgleichsmaßnahmen (1) sollten Ausfuhrbeihilfen
oder Beihilfen, die heimische Erzeugnisse gegenüber Importwa-
ren begünstigen, nicht unter diese Verordnung fallen. Beihilfen,
die die Teilnahme an Messen, die Durchführung von Studien
oder die Inanspruchnahme von Beratungsdiensten zwecks Lancie-
rung eines neuen Produkts oder eines bestehenden Produkts auf
einem neuen Markt ermöglichen sollen, stellen in der Regel keine
Ausfuhrbeihilfen dar.

(17) Angesichts der Notwendigkeit, ein angemessenes Gleichgewicht
zwischen dem Ziel einer möglichst geringen Wettbewerbsverfäl-
schung in dem von der Beihilfemaßnahme betroffenen Sektor und
den Zielen dieser Verordnung herzustellen, sollten im Rahmen
dieser Verordnung keine Beihilfe freigestellt werden, die einen
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bestimmten Höchstbetrag überschreiten, selbst wenn sie aufgrund
einer nach dieser Verordnung freigestellten Beihilferegelung ge-
währt werden.

(18) Um sicherzustellen, dass die Beihilfe notwendig ist und der An-
reizcharakter der Beihilfe gewahrt bleibt, sollten Beihilfen für
Aktivitäten, die das begünstigte Unternehmen auch ohne Beihilfe
unter Marktbedingungen durchführen würde, vom Anwendungs-
bereich dieser Verordnung ausgenommen werden.

(19) Mit anderen staatlichen Beihilfen (gleich, ob vom Staat, der Re-
gion oder der Gemeinde gewährt) oder mit Gemeinschaftsmitteln
kumulierte Beihilfen dürfen in Bezug auf dieselben förderfähigen
Kosten nur bis zu den in dieser Verordnung angegebenen Höchst-
grenzen freigestellt werden.

(20) Zum Zwecke der Transparenz und einer wirksamen Überwachung
im Sinne von Artikel 3 der Verordnung (EG) Nr. 994/98 soll ein
Standardvordruck für die der Kommission von den Mitgliedstaa-
ten in Kurzform zu übermittelnden Informationen bei Einführung
einer Beihilferegelung oder Gewährung einer Einzelbeihilfe au-
ßerhalb einer Beihilferegelung, die aufgrund dieser Verordnung
freigestellt ist, konzipiert werden. Die betreffenden Angaben wer-
den anschließend im Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften
veröffentlicht. Aus denselben Gründen sollten den Mitgliedstaa-
ten auch Vorgaben in Bezug auf die von ihnen zu speichernden
Angaben betreffend die nach dieser Verordnung freigestellten
Beihilfen gemacht werden. Die Mitgliedstaaten sind ferner ver-
pflichtet, der Kommission einmal jährlich einen Bericht vorzu-
legen; hier gilt es, Kriterien festzulegen, nach denen der Bericht
zu erstellen ist, darunter die Vorlage in EDV-gestützter Form, da
die entsprechende Technologie inzwischen nahezu überall vor-
handen ist.

(21) Aufgrund der bisherigen Erfahrungen der Kommission und der
Tatsache, dass die Politik im Bereich der staatlichen Beihilfen im
Allgemeinen in regelmäßigen Abständen neu überdacht werden
muss, beschränkt sich die Geltungsdauer dieser Verordnung. Für
den Fall, dass die Verordnung nach Ablauf dieses Zeitraums nicht
verlängert wird, bleiben nach dieser Verordnung bereits freige-
stellte Beihilferegelungen für weitere sechs Monate freigestellt —

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:

Artikel 1

Anwendungsbereich

(1) Die Verordnung gilt für Beihilfen an kleine und mittlere Unter-
nehmen in allen Wirtschaftsbereichen unbeschadet der besonderen Ver-
ordnungen oder Richtlinien der Gemeinschaft über die Gewährung staat-
licher Beihilfen in bestimmten Wirtschaftssektoren, gleich, ob diese
restriktiver oder weniger restriktiv sind.

(2) Diese Verordnung gilt nicht für

▼M2
a) Erzeugnisse der Fischerei und der Aquakultur, die unter die Verord-

nung (EG) Nr. 104/2000 des Rates (1) fallen, und Tätigkeiten in
Zusammenhang mit der Primärproduktion landwirtschaftlicher Er-
zeugnisse sowie die Herstellung und Vermarktung von Erzeugnissen
zur Imitation oder Substitution von Milch oder Milcherzeugnissen;

▼B
b) Beihilfen für exportbezogene Tätigkeiten, d. h. Beihilfen, die unmit-

telbar mit den ausgeführten Mengen, der Errichtung und dem Betrieb
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eines Vertriebsnetzes oder den laufenden Ausgaben einer Exporttä-
tigkeit in Zusammenhang stehen,

c) Beihilfen, die von der Verwendung heimischer Erzeugnisse zu Lasten
von Importwaren abhängig gemacht werden,

▼M1
d) Beihilfen, die in den Anwendungsbereich der Verordnung (EG) Nr.

1407/2002 des Rates (1) fallen.

▼B

Artikel 2

Begriffsbestimmungen

Im Sinne dieser Verordnung bezeichnet der Ausdruck

a) „Beihilfe“: alle Maßnahmen, die die Voraussetzungen des Artikels
87 Absatz 1 EG-Vertrag erfüllen;

b) „kleine und mittlere Unternehmen“: Unternehmen im Sinne von An-
hang I;

c) „Investitionen in Sachanlagen“: Anlageinvestitionen im Zusammen-
hang mit der Gründung eines neuen oder der Erweiterung eines be-
stehenden Betriebes oder im Zusammenhang mit einem Produkt-
wechsel oder der Änderung des Produktionsverfahrens in einem be-
stehenden Betrieb (u. a. Rationalisierung, Diversifizierung, Moder-
nisierung). Als Investition in Sachanlagen gilt auch eine Anlagein-
vestition in Form der Übernahme eines Betriebs, der geschlossen
wurde oder ohne Übernahme geschlossen worden wäre;

d) „Investitionen in immaterielle Anlagewerte“: Investitionen in Tech-
nologietransfer durch Erwerb von Patentrechten, Lizenzen oder
Know-how oder nicht patentiertem technischen Wissen;

e) „Bruttobeihilfeintensität“: in Prozent der beihilfefähigen Kosten des
Vorhabens ausgedrückte Höhe der Beihilfe. Alle eingesetzten Be-
träge sind Beträge vor Abzug der direkten Steuern. Wird die Beihilfe
nicht als Zuschuss, sondern in anderer Form gewährt, bestimmt sich
die Höhe der Beihilfe nach ihrem Subventionsäquivalent. In mehre-
ren Tranchen gezahlte Beihilfen werden zum Zeitpunkt ihrer Gewäh-
rung abgezinst. Der Zinssatz, der für die Anzinsung und die Berech-
nung der Beihilfeintensität bei einem zinsgünstigen Darlehen anzu-
setzen ist, ist der zum Zeitpunkt der Gewährung geltende Referenz-
satz.

▼M1
Bei Forschungs- und Entwicklungsbeihilfen („FuE“), die gemeinsam
von öffentlichen Forschungseinrichtungen und Unternehmen durch-
geführt werden, wird die Bruttobeihilfeintensität anhand der kumu-
lierten Beihilfe berechnet, die sich aus der direkten Förderung eines
bestimmten Forschungsprojekts durch den Staat und den Beiträgen
öffentlicher, nicht gewinnorientierter Hochschul- oder Forschungsein-
richtungen an dasselbe Projekt, sofern diese eine Beihilfe darstellen,
ergibt;

▼B
f) „Nettobeihilfeintensität“: in Prozent der beihilfefähigen Kosten des

Projektes ausgedrückter Beihilfebetrag nach Steuern;

g) „Beschäftigtenzahl“: Zahl der jährlichen Arbeitseinheiten (JAE), d. h.
Zahl der während eines Jahres vollzeitlich Beschäftigten, wobei Teil-
zeitarbeit oder Saisonarbeit nach JAE-Bruchteilen bemessen werden;
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h) „Grundlagenforschung“: eine Forschungstätigkeit zur Erweiterung
der wissenschaftlichen und technischen Kenntnisse, die nicht auf
industrielle oder kommerzielle Ziele ausgerichtet ist;

i) „industrielle Forschung“: planmäßiges Forschen oder kritisches Er-
forschen zur Gewinnung neuer Kenntnisse mit dem Ziel, diese
Kenntnisse zur Entwicklung neuer Produkte, Verfahren oder Dienst-
leistungen oder zur Verwirklichung erheblicher Verbesserungen bei
bestehenden Produkten, Verfahren oder Dienstleistungen nutzen zu
können;

j) „vorwettbewerbliche Entwicklung“: Umsetzung von Erkenntnissen
der industriellen Forschung in einen Plan, ein Schema oder einen
Entwurf für neue, geänderte oder verbesserte Produkte, Verfahren
oder Dienstleistungen, unabhängig davon, ob sie zum Verkauf oder
zur Verwendung bestimmt sind, einschließlich der Schaffung eines
ersten, nicht zur kommerziellen Verwendung geeigneten Prototyps.
Außerdem kann sie die konzeptuelle Planung und den Entwurf von
alternativen Produkten, Verfahren oder Dienstleistungen wie auch
erste Demonstrations- oder Pilotprojekte umfassen, sofern diese Pro-
jekte nicht für industrielle Anwendungen oder eine kommerzielle
Nutzung umgewandelt oder verwendet werden können. Sie umfasst
keine routinemäßigen oder regelmäßigen Änderungen an bestehen-
den Produkten, Produktionslinien, Herstellungsverfahren, Dienstleis-
tungen und anderen laufenden betrieblichen Prozessen, selbst wenn
diese Änderungen Verbesserungen darstellen können;

▼M2
k) „landwirtschaftliche Erzeugnisse/Agrarerzeugnisse“:

i) die in Anhang I des EG-Vertrags genannten Erzeugnisse, ausge-
nommen Fischerei- und Aquakulturerzeugnisse gemäß der Ver-
ordnung (EG) Nr. 104/2000;

ii) Erzeugnisse der KN-Codes 4502, 4503 und 4504 (Korkerzeug-
nisse);

iii) Erzeugnisse zur Imitation oder Substitution von Milch und
Milcherzeugnissen gemäß Artikel 3 Absatz 2 der Verordnung
(EWG) Nr. 1898/87 des Rates (1) ;

l) „Erzeugnisse zur Imitation oder Substitution von Milch und Milch-
erzeugnissen“: Erzeugnisse, die mit Milch und/oder Milcherzeugnis-
sen verwechselt werden können, deren Zusammensetzung sich aber
von Letzteren dadurch unterscheidet, dass sie neben etwaigem Milch-
eiweiß Fett- und/oder Eiweißstoffe enthalten, die nicht aus Milch
stammen („andere als Milcherzeugnisse“ im Sinne des Artikels 3
Absatz 2 der Verordnung (EWG) Nr. 1898/87);

m) „Verarbeitung von Agrarerzeugnissen“: jede Einwirkung auf ein
Agrarerzeugnis, bei der das daraus entstehende Erzeugnis ebenfalls
ein landwirtschaftliches Erzeugnis ist, ausgenommen landwirtschaft-
liche Tätigkeiten zur Vorbereitung eines tierischen oder pflanzlichen
Erzeugnisses zum Erstverkauf;

n) „Vermarktung von Agrarerzeugnissen“: das Lagern, Feilhalten oder
Anbieten zum Verkauf, die Abgabe oder jede andere Form des In-
verkehrbringens, ausgenommen der Erstverkauf durch den Primär-
erzeuger an Wiederverkäufer oder Verarbeiter und jede Tätigkeit,
die ein Erzeugnis für diesen Erstverkauf vorbereitet; der Verkauf
durch einen Primärerzeuger an Endverbraucher gilt als Vermark-
tung, wenn er in gesonderten, für diesen Zweck vorgesehenen Räu-
men erfolgt.
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Artikel 3

Freistellungsvoraussetzungen

(1) Außerhalb von Beihilferegelungen gewährte Einzelbeihilfen, die
alle Voraussetzungen dieser Verordnung erfüllen, sind im Sinne von
Artikel 87 Absatz 3 EG-Vertrag mit dem Gemeinsamen Markt vereinbar
und unterliegen nicht der Anmeldungspflicht nach Artikel 88 Absatz 3
EG-Vertrag, wenn darin ausdrücklich auf diese Verordnung verwiesen
und der Titel der Verordnung sowie die Fundstelle im Amtsblatt der
Europäischen Gemeinschaften angegeben wird.

(2) Beihilferegelungen, die alle Voraussetzungen dieser Verordnung
erfüllen, sind im Sinne von Artikel 87 Absatz 3 EG-Vertrag mit dem
Gemeinsamen Markt vereinbar und unterliegen nicht der Anmeldungs-
pflicht nach Artikel 88 Absatz 3 EG-Vertrag, wenn sie folgenden An-
forderungen entsprechen:

a) Die Beihilfen, die nach der fraglichen Regelung gewährt werden
können, erfüllen sämtliche Freistellungsvoraussetzungen dieser Ver-
ordnung.

b) In der Regelung wird ausdrücklich auf diese Verordnung verwiesen
und der Titel der Verordnung sowie die Fundstelle im Amtsblatt der
Europäischen Gemeinschaften angegeben.

(3) Auf der Grundlage der in Absatz 2 genannten Regelungen ge-
währte Beihilfen sind im Sinne von Artikel 87 Absatz 3 EG-Vertrag mit
dem Gemeinsamen Markt vereinbar und unterliegen nicht der Anmel-
dungspflicht nach Artikel 88 Absatz 3 EG-Vertrag, wenn sie alle Vo-
raussetzungen dieser Verordnung unmittelbar erfüllen.

Artikel 4

Investitionsbeihilfen

(1) Beihilfen für Investitionen in Sachanlagen und Investitionen in
immaterielle Anlagewerte innerhalb oder außerhalb der Gemeinschaft
sind im Sinne von Artikel 87 Absatz 3 EG-Vertrag mit dem Gemein-
samen Markt vereinbar und von der Anmeldungspflicht des Artikels 88
Absatz 3 EG-Vertrag freigestellt, wenn sie die in den Absätzen 2 bis 6
genannten Voraussetzungen erfüllen.

▼M1
(2) Für Investitionsvorhaben in Gebieten oder Sektoren, die zum
Zeitpunkt der Bewilligung der Beihilfe keinen Anspruch auf Regional-
beihilfe gemäß Artikel 87 Absatz 3 Buchstaben a) oder c) EG-Vertrag
haben, beträgt die maximal zulässige Bruttobeihilfeintensität:

a) 15 % bei kleinen Unternehmen,

b) 7,5 % bei mittleren Unternehmen.

(3) Für Investitionsvorhaben in Gebieten und Sektoren, die zum Zeit-
punkt der Bewilligung der Beihilfe Anspruch auf Regionalbeihilfe ha-
ben, ist ein Aufschlag auf den geltenden Förderhöchstsatz für regionale
Investitionsbeihilfen, der sich nach den jeweiligen von der Kommission
genehmigten nationalen Fördergebietskarten bestimmt, in folgender
Höhe zulässig:

a) 10 Prozentpunkte brutto in Fördergebieten im Sinne von Artikel 87
Absatz 3 Buchstabe c) EG-Vertrag, wobei jedoch die Nettobeihil-
feintensität insgesamt 30 % der beihilfefähigen Kosten nicht über-
steigen darf, bzw.

b) 15 Prozentpunkten brutto in Fördergebieten im Sinne von Artikel 87
Absatz 3 Buchstabe a) EG-Vertrag, wobei jedoch die Nettobeihil-
feintensität insgesamt 75 % der beihilfefähigen Kosten nicht über-
steigen darf.
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Die höheren regionalen Fördersätze finden nur Anwendung, wenn bei
Gewährung der Beihilfe zur Auflage gemacht wird, dass die Investitio-
nen für mindestens fünf Jahre in der Empfängerregion verbleiben, und
eine Eigenbeteiligung von mindestens 25 % erfolgt.

▼B
(4) Bemessungsgrundlage für die in den Absätzen 2 und 3 genannten
Schwellenwerte sind entweder die beihilfefähigen Investitionskosten
oder die Lohnkosten für investitionsgebundene neu geschaffene Arbeits-
plätze (Beihilfe zur Schaffung von Arbeitsplätzen) oder eine Mischung
aus beidem, wobei die Beihilfe jedoch den günstigsten Beihilfebetrag,
der sich aus der Anwendung der einen oder anderen Bemessungsgrund-
lage ergibt, nicht überschreiten darf.

(5) Bilden die Investitionskosten die Bemessungsgrundlage, sind im
Falle materieller Investitionen die Kosten für Investitionen in Grund-
stücke, Gebäude, Maschinen und Ausrüstung und im Falle immaterieller
Investitionen die Kosten für den Erwerb von Technologie beihilfefähig.
Bei Beihilfen im Bereich Verkehr gehören Verkehrs- und Transportmit-
tel mit Ausnahme von für den Eisenbahnverkehr bestimmten Schienen-
fahrzeugen nicht zu den beihilfefähigen Kosten.

(6) Bilden neu geschaffene Arbeitsplätze die Bemessungsgrundlage,
versteht sich der Beihilfebetrag als Prozentsatz der über einen Zeitraum
von zwei Jahren kalkulierten Lohnkosten für die neu geschaffenen Ar-
beitsplätzen, sofern folgende Voraussetzungen erfüllt sind:

a) Die Schaffung von Arbeitsplätzen muss im Rahmen eines materiel-
len oder immateriellen Investitionsvorhabens erfolgen. Die Arbeits-
plätze müssen innerhalb von drei Jahren nach Tätigung der Investi-
tion entstehen.

b) In dem betreffenden Unternehmen muss durch das Investitionsvor-
haben ein Nettozuwachs an Beschäftigten im Verhältnis zur durch-
schnittlichen Beschäftigungszahl in den vergangenen zwölf Monaten
zu verzeichnen sein.

c) Die neu geschaffenen Arbeitsplätze müssen über einen Zeitraum von
mindestens fünf Jahren erhalten bleiben.

▼M2
(7) Betrifft die Investition die Verarbeitung und Vermarktung von in
Anhang I des EG-Vertrags genannten Agrarerzeugnissen, so beträgt die
Bruttobeihilfeintensität höchstens

a) 75 % der zuschussfähigen Investitionen in Gebieten in äußerster
Randlage;

b) 65 % der zuschussfähigen Investitionen auf den kleineren Inseln des
Ägäischen Meeres im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 2019/93 des
Rates (1);

c) 50 % der zuschussfähigen Investitionen in Gebieten, die nach Artikel
87 Absatz 3 Buchstabe a des EG-Vertrags für eine Förderung in
Betracht kommen;

d) 40 % der zuschussfähigen Investitionen in allen anderen Gebieten.

▼B

Artikel 5

Beratung und sonstige Unternehmensdienstleistungen und -
tätigkeiten

Beihilfen an kleine und mittlere Unternehmen, die die nachstehenden
Voraussetzungen erfüllen, sind nach Artikel 87 Absatz 3 EG-Vertrag
mit dem Gemeinsamen Markt vereinbar und von der Anmeldungspflicht
des Artikels 88 Absatz 3 EG-Vertrag ausgenommen:
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a) Bei Inanspruchnahme von Dienstleistungen durch externe Berater
darf die Bruttobeihilfe 50 % der Kosten nicht überschreiten. Dabei
darf es sich nicht um Dienstleistungen handeln, die fortlaufend oder
in regelmäßigen Abständen in Anspruch genommen werden oder die
zu den gewöhnlichen Betriebsausgaben des Unternehmens gehören,
wie routinemäßige Steuer- oder Rechtsberatung oder Werbung.

b) Beihilfen, die die Teilnahme an Messen und Ausstellungen ermög-
lichen sollen, dürfen 50 % brutto der anfallenden Mehrkosten für
Miete, Aufbau und Betrieb des Standes nicht überschreiten. Die
Freistellung gilt nur bei erstmaliger Teilnahme eines Unternehmens
an einer bestimmten Messe oder Ausstellung.

▼M1

Artikel 5a

Forschungs- und Entwicklungsbeihilfen

(1) Forschungs- und Entwicklungsbeihilfen sind nach Maßgabe von
Artikel 87 Absatz 3 Buchstabe c) EG-Vertrag mit dem Gemeinsamen
Markt vereinbar und von der Anmeldepflicht gemäß Artikel 88 Absatz 3
EG-Vertrag befreit, wenn sie die in den Absätzen 2 bis 5 des vorliegen-
den Artikels genannten Voraussetzungen erfüllen.

(2) Das geförderte Vorhaben muss in seiner Gesamtheit den in Arti-
kel 2 Buchstaben h), i) und j) definierten FuE-Stufen zuzuordnen sein.

(3) Die auf der Grundlage der beihilfefähigen Kosten des For-
schungsvorhabens berechnete Bruttobeihilfeintensität darf folgende Pro-
zentsätze nicht übersteigen:

a) 100 % für Grundlagenforschung,

b) 60 % für industrielle Forschung,

c) 35 % für vorwettbewerbliche Entwicklung.

Umfasst das Vorhaben verschiedene FuE-Stufen, so bestimmt sich die
zulässige Beihilfeintensität nach dem gewogenen Mittel der für die
jeweiligen Stufen zulässigen Beihilfeintensitäten.

Im Falle gemeinsam durchgeführter Forschungsvorhaben darf der
Höchstbetrag der den einzelnen Empfängern gewährten Beihilfe die
zulässige Beihilfeintensität, die sich nach den bei dem betreffenden
Empfänger anfallenden beihilfefähigen Kosten bemisst, nicht überschrei-
ten.

(4) Die in Absatz 3 genannten Beihilfeintensitäten können wie folgt
bis zu einer Bruttobeihilfeintensität von maximal 75 % für industrielle
Forschung und 50 % für vorwettbewerbliche Entwicklung erhöht wer-
den:

a) für Vorhaben in Gebieten, die zum Zeitpunkt der Beihilfegewährung
Anspruch auf Regionalbeihilfe haben, kann die Beihilfeintensität in
Gebieten im Sinne von Artikel 87 Absatz 3 Buchstabe a) EG-Vertrag
um maximal zehn Prozentpunkte brutto und in Gebieten im Sinne
von Artikel 87 Absatz 3 Buchstabe c) EG-Vertrag um maximal fünf
Prozentpunkte brutto erhöht werden;

b) bei Forschungsvorhaben, deren Ergebnisse sektorübergreifend ange-
wandt werden sollen und die einen fachübergreifenden Ansatz ver-
folgen, der mit dem Zweck, den Aufgaben und den technischen
Zielen eines bestimmten Vorhabens oder Programms innerhalb des
durch den Beschluss Nr. 1513/2002/EG des Europäischen Parla-
ments und des Rates (1) geschaffenen Sechsten Rahmenprogramms
im Bereich der Forschung und Entwicklung oder eines nachfolgen-
den FuE-Rahmenprogramms oder eines EUREKA-Projekts überein-
stimmt, kann die Beihilfeintensität um maximal 15 Prozentpunkte
brutto erhöht werden;
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c) die Beihilfeintensität kann um maximal zehn Prozentpunkte erhöht
werden, wenn eine der folgenden Voraussetzungen erfüllt ist:

i) das Vorhaben wird im Rahmen einer effektiven grenzübergreif-
enden Zusammenarbeit — insbesondere im Rahmen der Koordi-
nierung der nationalen FuE-Politiken — zwischen mindestens
zwei unabhängigen Partnern aus verschiedenen Mitgliedstaaten
durchgeführt. In dem Mitgliedstaat, der die Beihilfe gewährt,
darf ein Unternehmen allein nicht mehr als 70 % der beihilfefä-
higen Kosten tragen;

ii) das Vorhaben wird im Rahmen einer effektiven, grenzübergreif-
enden Zusammenarbeit — insbesondere im Rahmen der Koordi-
nierung der nationalen FuE-Politiken — zwischen einem Unter-
nehmen und einer öffentlichen Forschungseinrichtung durchge-
führt, wobei die öffentliche Forschungseinrichtung mindestens
10 % der beihilfefähigen Kosten trägt und das Recht hat, die
aus ihrer Arbeit entsprungenen Forschungsergebnisse zu veröf-
fentlichen;

iii) die Forschungsergebnisse werden auf Fachkongressen oder wis-
senschaftlichen Konferenzen auf breiter Basis zugänglich ge-
macht oder in wissenschaftlichen und technischen Fachzeitschrif-
ten veröffentlicht.

Die Vergabe von Unteraufträgen gilt nicht als effektive Zusammen-
arbeit im Sinne der Ziffern i) und ii).

(5) Folgende Kosten sind für Zwecke des vorliegenden Artikels bei-
hilfefähig:

a) Personalkosten (Forscher, Techniker und sonstige Personen, soweit
diese mit dem Forschungsvorhaben beschäftigt sind);

b) Kosten für Instrumente und Ausrüstung, soweit und solange sie für
das Forschungsvorhaben genutzt werden. Werden sie nicht während
ihrer gesamten Lebensdauer für das Forschungsvorhaben genutzt, gilt
nur die nach den Grundsätzen ordnungsgemäßer Buchführung ermit-
telte Wertminderung während der Dauer des Forschungsvorhabens
als beihilfefähig;

c) Kosten für Gebäude und Grundstücke, soweit und solange sie für das
Forschungsvorhaben genutzt werden. Bei Gebäuden gilt nur die nach
den Grundsätzen ordnungsgemäßer Buchführung ermittelte Wertmin-
derung während der Dauer des Forschungsvorhabens als beihilfefä-
hig. Bei Grundstücken sind die Kosten der kommerziellen Übertra-
gung oder die tatsächlich entstandenen Investitionskosten beihilfefä-
hig;

d) Kosten für Beratungs- und gleichartige Dienstleistungen, die aus-
schließlich der Forschungstätigkeit dienen, einschließlich der markt-
üblichen Kosten für Forschung, technische Kenntnisse und Patente,
die aus Fremdquellen hinzu erworben werden, oder für deren Nut-
zung Lizenzen erworben werden, vorausgesetzt der Erwerb der
Rechte geschieht nach handelsüblichen Regeln und ohne unerlaubte
Absprache. Diese Kosten sind höchstens bis zu einem Anteil von 70
% der beihilfefähigen Gesamtkosten des Vorhabens beihilfefähig;

e) zusätzliche Gemeinkosten, die unmittelbar durch das Forschungsvor-
haben entstehen;

f) sonstige Betriebskosten (wie Material, Bedarfsmittel und derglei-
chen), die unmittelbar durch die Forschungstätigkeit entstehen.

Artikel 5b

Beihilfen für technische Durchführbarkeitsstudien

Beihilfen für Vorstudien zur Prüfung der technischen Durchführbarkeit
industrieller Forschungstätigkeiten oder für vorwettbewerbliche Ent-
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wicklungstätigkeiten sind nach Maßgabe von Artikel 87 Absatz 3 Buch-
stabe c) EG-Vertrag mit dem Gemeinsamen Markt vereinbar und unter-
liegen nicht der Anmeldepflicht nach Artikel 88 Absatz 3 EG-Vertrag,
wenn die auf der Grundlage der Kosten der Studie berechnete Brutto-
beihilfeintensität maximal 75 % beträgt.

Artikel 5c

Beihilfe für Patentkosten

(1) Beihilfen für Kosten, die im Zusammenhang mit der Erlangung
und Validierung von Patenten und sonstigen gewerblichen Schutzrech-
ten anfallen, sind nach Maßgabe von Artikel 87 Absatz 3 Buchstabe c)
EG-Vertrag mit dem Gemeinsamen Markt vereinbar und unterliegen
nicht der Anmeldepflicht nach Artikel 88 Absatz 3 EG-Vertrag, sofern
ihre Beihilfeintensität nicht über die Intensität hinausgeht, bis zu der
FuE-Beihilfen für die den Patenten vorausgehenden Forschungstätigkei-
ten vereinbar wären.

(2) Folgende Kosten sind förderfähig:

a) sämtliche Kosten, die der Erteilung des gewerblichen Schutzrechts in
der ersten Rechtsordnung vorausgehen, einschließlich der Kosten für
Vorbereitung, Einreichung und Durchführung der Anmeldung sowie
für eine erneute Anmeldung vor Erteilung des Schutzrechts,

b) die Kosten für die Übersetzung und sonstige im Hinblick auf die
Erteilung oder Validierung des Rechts in einer anderen Rechtsord-
nung anfallenden Kosten,

c) zur Aufrechterhaltung des Rechts während des amtlichen Prüfver-
fahrens und bei etwaigen Einspruchsverfahren anfallende Kosten,
selbst wenn diese nach der Patentierung entstehen.

Artikel 6

Einzelbeihilfen für größere Beihilfen

(1) Die aufgrund dieser Verordnung gewährte Freistellung gilt nicht
für Einzelbeihilfen im Sinne der Artikel 4 und 5, die einen der folgen-
den Schwellenwerte erreichen:

a) Die förderfähigen Gesamtkosten des Vorhabens belaufen sich auf
mindestens 25 Mio. EUR und

i) die Bruttobeihilfeintensität beträgt mindestens 50 % der in Artikel
4 Absatz 2 festgelegten Höchstsätze, sofern es sich um Gebiete
oder Sektoren handelt, die nicht für eine Regionalbeihilfe in
Frage kommen;

ii) die Nettobeihilfeintensität beträgt mindestens 50 % des in der
betreffenden nationalen Fördergebietskarte ausgewiesenen Netto-
förderhöchstsatzes, wenn es sich um Gebiete und Sektoren han-
delt, die für eine Regionalbeihilfe in Frage kommen, oder

b) das Gesamtvolumen der Beihilfe beläuft sich auf mindestens 15 Mio.
EUR brutto.

(2) Die aufgrund dieser Verordnung gewährte Freistellung gilt nicht
für Einzelbeihilfen im Sinne der Artikel 5a, 5b und 5c, die die folgen-
den Schwellenwerte erreichen:

a) Die insgesamt bei allen beteiligten Unternehmen anfallenden förder-
fähigen Kosten des gesamten Vorhabens belaufen sich auf mindes-
tens 25 Mio. EUR und

b) einem oder mehreren der beteiligten Unternehmen soll eine Beihilfe
mit einem Bruttosubventionsäquivalent von mindestens 5 Mio. EUR
gewährt werden.
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Bei Beihilfen für ein EUREKA-Vorhaben gelten anstelle der Schwel-
lenwerte in Unterabsatz 1 folgende Grenzwerte:

a) Die insgesamt bei allen beteiligten Unternehmen anfallenden förder-
fähigen Kosten des EUREKA-Vorhabens belaufen sich auf mindes-
tens 40 Mio. EUR und

b) einem oder mehreren der beteiligten Unternehmen soll eine Beihilfe
mit einem Bruttosubventionsäquivalent von mindestens 10 Mio.
EUR gewährt werden.

Artikel 6a

Weiterhin der Anmeldepflicht unterliegende Beihilfen

(1) Die aufgrund dieser Verordnung gewährte Freistellung gilt nicht
für Einzelbeihilfen oder im Rahmen einer Beihilferegelung gewährte
Beihilfen, die in Form eines oder mehrerer nur im Erfolgsfall rückzahl-
barer Vorschüsse vergeben werden, sofern der prozentuale Anteil der
Vorschüsse insgesamt gemessen an den beihilfefähigen Kosten die in
den Artikeln 5a, 5b oder 5c festgelegten Beihilfeintensitäten oder die in
Artikel 6 Absatz 2 genannte Obergrenze überschreitet.

(2) Die Verordnung lässt die Verpflichtung der Mitgliedstaaten unbe-
rührt, einzelne Beihilfen anzumelden, wenn sonstige Vorschriften über
die Gewährung staatlicher Beihilfen dies erfordern. Dies gilt insbeson-
dere für die Verpflichtung, Beihilfen zugunsten eines Unternehmens,
das Umstrukturierungsbeihilfen im Sinne der Leitlinien der Gemein-
schaft für staatliche Beihilfen zur Rettung und Umstrukturierung von
Unternehmen in Schwierigkeiten (1) erhält, anzumelden oder der Kom-
mission hierüber Angaben zu machen, sowie für die Verpflichtung zur
Anmeldung von Regionalbeihilfen für große Investitionsvorhaben im
Rahmen des einschlägigen multisektoralen Regionalbeihilferahmens.

▼B

Artikel 7

Notwendigkeit der Beihilfe

Die Freistellung aufgrund dieser Verordnung gilt nur dann, wenn vor
Beginn des Förderprojektes

— entweder von dem begünstigten Unternehmen bei den zuständigen
Behörden des Mitgliedstaates ein Beihilfeantrag gestellt wurde oder

— in dem betreffenden Mitgliedstaat bereits objektiven Kriterien ge-
nügende gesetzliche Vorschriften existierten, die einen Rechtsan-
spruch auf Beihilfe begründen, ohne dass es einer zusätzlichen Er-
messensentscheidung der Behörden bedarf.

Artikel 8

Kumulierung

▼M1
(1) Die in den Artikeln 4 bis 6 genannten Beihilfeobergrenzen gelten
unabhängig davon, ob das Vorhaben ganz aus staatlichen Mitteln oder
teilweise aus Gemeinschaftsmitteln finanziert wird.

▼B
(2) In Bezug auf dieselben förderfähigen Kosten dürfen nach dieser
Verordnung freigestellte Beihilfen nicht mit sonstigen Beihilfen im
Sinne des Artikels 87 Absatz 1 EG-Vertrag oder anderen Gemein-
schaftsmitteln kumuliert werden, wenn die nach dieser Verordnung zu-
lässige maximale Beihilfeintensität in Bezug auf dieselben förderfähigen
Kosten dadurch überschritten wird.
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Artikel 9

Transparenz und Überwachung

(1) Die Mitgliedstaaten übermitteln der Kommission binnen 20 Ar-
beitstagen nach Erlass einer Beihilferegelung oder Gewährung einer
nicht unter eine Beihilferegelung fallenden Einzelbeihilfe im Sinne die-
ser Freistellungsverordnung eine Kurzbeschreibung der Maßnahme nach
dem in Anhang II beschriebenen Muster, die im Amtsblatt der Europä-
ischen Gemeinschaften veröffentlicht wird.

(2) Die Mitgliedstaaten halten ausführliche Aufzeichnungen über die
nach dieser Verordnung freigestellten Beihilferegelungen und darunter
fallende Einzelbeihilfen sowie über die nach dieser Verordnung freige-
stellten Einzelbeihilfen, die außerhalb einer bestehenden Beihilferege-
lung gewährt werden, zur Verfügung. Die Aufzeichnungen müssen be-
legen, dass die in dieser Verordnung genannten Freistellungsvorausset-
zungen erfüllt sind und dass es sich bei dem Unternehmen um ein KMU
handelt. Aufzeichnungen über Einzelbeihilfen sind während zehn Jahren
vom Zeitpunkt ihrer Gewährung an gerechnet zur Verfügung zu halten;
bei Beihilferegelungen beträgt diese Frist zehn Jahre ab dem Zeitpunkt,
zu dem zum letzten Mal eine Einzelbeihilfe nach der fraglichen Rege-
lung gewährt wurde. Die Kommission kann von dem betreffenden Mit-
gliedstaat schriftlich alle Informationen anfordern, die ihrer Ansicht
nach nötig sind, um zu beurteilen, ob die Voraussetzungen für eine
Freistellung erfüllt sind. Die Informationen sind ihr binnen zwanzig
Arbeitstagen zu übermitteln, sofern diese Frist in dem Auskunftsverlan-
gen nicht verlängert wurde.

▼M1
(3) Die Mitgliedstaaten erstellen im Einklang mit den nach Maßgabe
der Verordnung (EG) Nr. 659/1999 des Rates (1) erlassenen Durchfüh-
rungsvorschriften zu Form und Inhalt der Jahresberichte einen Jahres-
bericht über die Anwendung der vorliegenden Verordnung.

Bis zum Inkrafttreten dieser Durchführungsvorschriften erstellen die
Mitgliedstaaten für jedes Kalenderjahr oder Teile davon, in dem die
vorliegende Verordnung Anwendung findet, nach den Vorgaben in An-
hang III der vorliegenden Verordnung auch in elektronischer Form ei-
nen Jahresbericht über die Anwendung der vorliegenden Verordnung.
Der Bericht ist der Kommission spätestens drei Monate nach Ablauf des
Berichtszeitraums zu übermitteln.

Artikel 9a

Übergangsbestimmungen

(1) Zum 19. März 2004 anhängige Anmeldungen für Forschungs-
und Entwicklungsbeihilfen werden weiterhin auf der Grundlage des Ge-
meinschaftsrahmens für staatliche Forschungs- und Entwicklungsbeihil-
fen geprüft, während alle anderen anhängigen Anmeldungen nach den
Bestimmungen dieser Verordnung geprüft werden.

(2) Vor Inkrafttreten dieser Verordnung ohne Genehmigung der
Kommission unter Verstoß gegen Artikel 88 Absatz 3 EG-Vertrag ein-
geführte Beihilferegelungen sowie sämtliche aufgrund dieser Regelun-
gen gewährte Beihilfen sind nach Maßgabe von Artikel 87 Absatz 3
EG-Vertrag mit dem Gemeinsamen Markt vereinbar und von der An-
meldepflicht freigestellt, wenn sie die Voraussetzungen in Artikel 3
Absatz 2 Buchstabe a) sowie Artikel 3 Absatz 3 der vorliegenden Ver-
ordnung erfüllen.

Außerhalb einer Beihilferegelung gewährte Einzelbeihilfen, die vor In-
krafttreten dieser Verordnung ohne Genehmigung der Kommission unter
Verstoß gegen Artikel 88 Absatz 3 EG-Vertrag gewährt wurden, sind
nach Maßgabe von Artikel 87 Absatz 3 EG-Vertrag mit dem Gemein-
samen Markt vereinbar und von der Anmeldepflicht freigestellt, wenn
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sie alle Voraussetzungen dieser Verordnung mit Ausnahme der Auflage
in Artikel 3 Absatz 1 erfüllen, wonach bei der Vergabe ein ausdrück-
licher Verweis auf diese Verordnung erfolgen muss.

Beihilfen, die diese Voraussetzungen nicht erfüllen, werden von der
Kommission nach Maßgabe der einschlägigen Gemeinschaftsrahmen,
Leitlinien, Mitteilungen und Bekanntmachungen geprüft.

▼B

Artikel 10

Inkrafttreten und Geltungsdauer

(1) Die Verordnung tritt am zwanzigsten Tag nach ihrer Veröffentli-
chung im Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften in Kraft.

▼M3
Sie gilt bis zum 30. Juni 2008.

▼B
(2) Nach Ablauf der Geltungsdauer dieser Verordnung bleiben die
danach freigestellten Beihilferegelungen noch während einer Anpas-
sungsfrist von sechs Monaten freigestellt.

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmit-
telbar in jedem Mitgliedstaat.
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ANHANG I

Definition der kleinen und mittleren Unternehmen

(Auszug aus der Empfehlung 2003/361/EG der Kommission vom 6. Mai 2003
betreffend die Definition der kleinen und mittleren Unternehmen, ABl. L 124 vom

20.5.2003, S. 36)

VON DER KOMMISSION ANGENOMMENE DEFINITION DER
KLEINSTUNTERNEHMEN SOWIE DER KLEINEN UND MITTLEREN

UNTERNEHMEN

Artikel 1

Unternehmen

Als Unternehmen gilt jede Einheit, unabhängig von ihrer Rechtsform, die eine
wirtschaftliche Tätigkeit ausübt. Dazu gehören insbesondere auch jene Einheiten,
die eine handwerkliche Tätigkeit oder andere Tätigkeiten als Einpersonen- oder
Familienbetriebe ausüben, sowie Personengesellschaften oder Vereinigungen, die
regelmäßig einer wirtschaftlichen Tätigkeit nachgehen.

Artikel 2

Mitarbeiterzahlen und finanzielle Schwellenwerte zur Definition der
Unternehmensklassen

(1) Die Größenklasse der Kleinstunternehmen sowie der kleinen und mittleren
Unternehmen (KMU) setzt sich aus Unternehmen zusammen, die weniger als 250
Personen beschäftigen und die entweder einen Jahresumsatz von höchstens 50
Mio. EUR erzielen oder deren Jahresbilanzsumme sich auf höchstens 43 Mio.
EUR beläuft.

(2) Innerhalb der Kategorie der KMU wird ein kleines Unternehmen als ein
Unternehmen definiert, das weniger als 50 Personen beschäftigt und dessen Jah-
resumsatz bzw. Jahresbilanz 10 Mio. EUR nicht übersteigt.

(3) Innerhalb der Kategorie der KMU wird ein Kleinstunternehmen als ein
Unternehmen definiert, das weniger als 10 Personen beschäftigt und dessen Jah-
resumsatz bzw. Jahresbilanz 2 Mio. EUR nicht überschreitet.

Artikel 3

Bei der Berechnung der Mitarbeiterzahlen und der finanziellen
Schwellenwerte berücksichtigte Unternehmenstypen

(1) Ein „eigenständiges Unternehmen“ ist jedes Unternehmen, das nicht als
Partnerunternehmen im Sinne von Absatz 2 oder als verbundenes Unternehmen
im Sinne von Absatz 3 gilt.

(2) „Partnerunternehmen“ sind alle Unternehmen, die nicht als verbundene
Unternehmen im Sinne von Absatz 3 gelten und zwischen denen folgende Bezie-
hung besteht: Ein Unternehmen (das vorgeschaltete Unternehmen) hält — allein
oder gemeinsam mit einem oder mehreren verbundenen Unternehmen im Sinne
von Absatz 3 — 25 % oder mehr des Kapitals oder der Stimmrechte eines
anderen Unternehmens (des nachgeschalteten Unternehmens).

Ein Unternehmen gilt jedoch weiterhin als eigenständig, auch wenn der Schwel-
lenwert von 25 % erreicht oder überschritten wird, sofern es sich um folgende
Kategorien von Investoren handelt und unter der Bedingung, dass diese Investo-
ren nicht im Sinne von Absatz 3 einzeln oder gemeinsam mit dem betroffenen
Unternehmen verbunden sind:

a) Staatliche Beteiligungsgesellschaften, Risikokapitalgesellschaften, natürliche
Personen bzw. Gruppen natürlicher Personen, die regelmäßig im Bereich
der Risikokapitalinvestition tätig sind („Business Angels“) und die Eigenmit-
tel in nicht börsennotierte Unternehmen investieren, sofern der Gesamtbetrag
der Investition der genannten „Business Angels“ in ein und dasselbe Unter-
nehmen 1 250 000 Euro nicht überschreitet;

b) Universitäten oder Forschungszentren ohne Gewinnzweck;
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c) institutionelle Anleger einschließlich regionaler Entwicklungsfonds;

d) autonome Gebietskörperschaften mit einem Jahreshaushalt von weniger als 10
Mio. EUR und weniger als 5 000 Einwohnern.

(3) „Verbundene Unternehmen“ sind Unternehmen, die zueinander in einer
der folgenden Beziehungen stehen:

a) Ein Unternehmen hält die Mehrheit der Stimmrechte der Aktionäre oder Ge-
sellschafter eines anderen Unternehmens;

b) ein Unternehmen ist berechtigt, die Mehrheit der Mitglieder des Verwaltungs-,
Leitungs- oder Aufsichtsgremiums eines anderen Unternehmens zu bestellen
oder abzuberufen;

c) ein Unternehmen ist gemäß einem mit einem anderen Unternehmen abge-
schlossenen Vertrag oder aufgrund einer Klausel in dessen Satzung berechtigt,
einen beherrschenden Einfluss auf dieses Unternehmen auszuüben;

d) ein Unternehmen, das Aktionär oder Gesellschafter eines anderen Unterneh-
mens ist, übt gemäß einer mit anderen Aktionären oder Gesellschaftern dieses
anderen Unternehmens getroffenen Vereinbarung die alleinige Kontrolle über
die Mehrheit der Stimmrechte von dessen Aktionären oder Gesellschaftern
aus.

Es besteht die Vermutung, dass kein beherrschender Einfluss ausgeübt wird,
sofern sich die in Absatz 2 Unterabsatz 2 genannten Investoren nicht direkt
oder indirekt in die Verwaltung des betroffenen Unternehmens einmischen —

unbeschadet der Rechte, die sie in ihrer Eigenschaft als Aktionäre oder Gesell-
schafter besitzen.

Unternehmen, die durch ein oder mehrere andere Unternehmen, oder einem der
in Absatz 2 genannten Investoren, untereinander in einer der in Unterabsatz 1
genannten Beziehungen stehen, gelten ebenfalls als verbunden.

Unternehmen, die durch eine natürliche Person oder eine gemeinsam handelnde
Gruppe natürlicher Personen miteinander in einer dieser Beziehungen stehen,
gelten gleichermaßen als verbundene Unternehmen, sofern diese Unternehmen
ganz oder teilweise in demselben Markt oder in benachbarten Märkten tätig sind.

Als benachbarter Markt gilt der Markt für ein Produkt oder eine Dienstleistung,
der dem betreffenden Markt unmittelbar vor- oder nachgeschaltet ist.

(4) Außer den in Absatz 2 Unterabsatz 2 angeführten Fällen kann ein Unter-
nehmen nicht als KMU angesehen werden, wenn 25 % oder mehr seines Kapitals
oder seiner Stimmrechte direkt oder indirekt von einem oder mehreren öffent-
lichen Stellen oder Körperschaften des öffentlichen Rechts einzeln oder gemein-
sam kontrolliert werden.

(5) Die Unternehmen können eine Erklärung zu ihrer Qualität als eigenständi-
ges Unternehmen, Partnerunternehmen oder verbundenes Unternehmen sowie zu
den Daten über die in Artikel 2 angeführten Schwellenwerte abgeben. Diese
Erklärung kann selbst dann vorgelegt werden, wenn sich die Anteilseigner auf-
grund der Kapitalstreuung nicht genau feststellen lassen, wobei das Unternehmen
nach Treu und Glauben erklärt, es könne mit Recht davon ausgehen, dass es sich
nicht zu 25 % oder mehr im Besitz eines Unternehmens oder im gemeinsamen
Besitz von miteinander bzw. über natürliche Personen oder eine Gruppe natür-
licher Personen verbundenen Unternehmen befindet. Solche Erklärungen werden
unbeschadet der aufgrund nationaler oder gemeinschaftlicher Regelungen vorge-
sehenen Kontrollen oder Überprüfungen abgegeben.

Artikel 4

Für die Mitarbeiterzahl und die finanziellen Schwellenwerte sowie für den
Berichtszeitraum zugrunde zu legende Daten

(1) Die Angaben, die für die Berechnung der Mitarbeiterzahl und der finanz-
iellen Schwellenwerte herangezogen werden, beziehen sich auf den letzten Rech-
nungsabschluss und werden auf Jahresbasis berechnet. Sie werden vom Stichtag
des Rechnungsabschlusses an berücksichtigt. Die Höhe des herangezogenen Um-
satzes wird abzüglich der Mehrwertsteuer (MwSt.) und sonstiger indirekter
Steuern oder Abgaben berechnet.

(2) Stellt ein Unternehmen am Stichtag des Rechnungsabschlusses fest, dass
es auf Jahresbasis die in Artikel 2 genannten Schwellenwerte für die Mitarbeiter-
zahl oder die Bilanzsumme über- oder unterschreitet, so verliert bzw. erwirbt es
dadurch den Status eines mittleren Unternehmens, eines kleinen Unternehmens
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bzw. eines Kleinstunternehmens erst dann, wenn es in zwei aufeinanderfolgenden
Geschäftsjahren zu einer Über- oder Unterschreitung kommt.

(3) Bei einem neu gegründeten Unternehmen, das noch keinen Jahresabschluss
vorlegen kann, werden die entsprechenden Daten im Laufe des Geschäftsjahres
nach Treu und Glauben geschätzt.

Artikel 5

Mitarbeiterzahl

Die Mitarbeiterzahl entspricht der Zahl der Jahresarbeitseinheiten (JAE), d. h. der
Zahl der Personen, die in dem betroffenen Unternehmen oder auf Rechnung
dieses Unternehmens während des gesamten Berichtsjahres einer Vollzeitbeschäf-
tigung nachgegangen sind. Für die Arbeit von Personen, die nicht das ganze Jahr
gearbeitet haben oder die im Rahmen einer Teilzeitregelung tätig waren, und für
Saisonarbeit wird der jeweilige Bruchteil an JAE gezählt. In die Mitarbeiterzahl
gehen ein:

a) Lohn- und Gehaltsempfänger;

b) für das Unternehmen tätige Personen, die in einem Unterordnungsverhältnis
zu diesem stehen und nach nationalem Recht Arbeitnehmern gleichgestellt
sind;

c) mitarbeitende Eigentümer;

d) Teilhaber, die eine regelmäßige Tätigkeit in dem Unternehmen ausüben und
finanzielle Vorteile aus dem Unternehmen ziehen.

Auszubildende oder in der beruflichen Ausbildung stehende Personen, die einen
Lehr- bzw. Berufsausbildungsvertrag haben, sind in der Mitarbeiterzahl nicht
berücksichtigt. Die Dauer des Mutterschafts- bzw. Elternurlaubs wird nicht mit-
gerechnet.

Artikel 6

Erstellung der Daten des Unternehmens

(1) Im Falle eines eigenständigen Unternehmens werden die Daten einschließ-
lich der Mitarbeiterzahl ausschließlich auf der Grundlage der Jahresabschlüsse
dieses Unternehmens erstellt.

(2) Die Daten — einschließlich der Mitarbeiterzahl — eines Unternehmens,
das Partnerunternehmen oder verbundene Unternehmen hat, werden auf der
Grundlage der Jahresabschlüsse und sonstiger Daten des Unternehmens erstellt
oder — sofern vorhanden — anhand der konsolidierten Jahresabschlüsse des
Unternehmens bzw. der konsolidierten Jahresabschlüsse, in die das Unternehmen
durch Konsolidierung eingeht.

Zu den in Unterabsatz 1 genannten Daten werden die Daten der eventuell vor-
handenen Partnerunternehmen des betroffenen Unternehmens, die diesem unmit-
telbar vor- oder nachgeschaltet sind, hinzugerechnet. Die Anrechnung erfolgt
proportional zu dem Anteil der Beteiligung am Kapital oder an den Stimmrechten
(wobei der höhere dieser beiden Anteile zugrunde gelegt wird). Bei wechsel-
seitiger Kapitalbeteiligung wird der höhere dieser Anteile herangezogen.

Zu den in den Unterabsätzen 2 und 3 genannten Daten werden gegebenenfalls
100 % der Daten derjenigen direkt oder indirekt mit dem betroffenen Unterneh-
men verbundenen Unternehmen addiert, die in den konsolidierten Jahresabschlüs-
sen noch nicht berücksichtigt wurden.

(3) Bei der Anwendung von Absatz 2 gehen die Daten der Partnerunterneh-
men des betroffenen Unternehmens aus den Jahresabschlüssen und sonstigen
Daten (sofern vorhanden in konsolidierter Form) hervor, zu denen 100 % der
Daten der mit diesen Partnerunternehmen verbundenen Unternehmen addiert
werden, sofern ihre Daten noch nicht durch Konsolidierung erfasst wurden.

Bei der Anwendung von Absatz 2 sind die Daten der mit den betroffenen Unter-
nehmen verbundenen Unternehmen aus ihren Jahresabschlüssen und sonstigen
Angaben, sofern vorhanden in konsolidierter Form, zu entnehmen. Zu diesen
Daten werden ggf. die Daten der Partnerunternehmen dieser verbundenen Unter-
nehmen, die diesen unmittelbar vor- oder nachgeschaltet sind, anteilsmäßig hin-
zugerechnet, sofern sie in den konsolidierten Jahresabschlüssen nicht bereits
anteilsmäßig so erfasst wurden, dass der entsprechende Wert mindestens dem
unter dem in Absatz 2 Unterabsatz 2 genannten Anteil entspricht.
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(4) In den Fällen, in denen die Mitarbeiterzahl eines bestimmten Unterneh-
mens in den konsolidierten Jahresabschlüssen nicht ausgewiesen ist, wird die
Mitarbeiterzahl berechnet, indem die Daten der Unternehmen, die Partnerunter-
nehmen dieses Unternehmens sind, anteilsmäßig hinzugerechnet und die Daten
über die Unternehmen, mit denen dieses Unternehmen verbunden ist, addiert
werden.
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ANHANG II
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ANHANG III

Form des der Kommission zu übermittelnden periodischen Berichts

Standardangaben für den Jahresbericht über Beihilferegelungen, die unter
die gemäß Artikel 1 der Verordnung (EG) Nr. 994/98 des Rates erlassenen

Gruppenfreistellungsverordnungen fallen

Die Berichte, die die Mitgliedstaaten der Kommission gemäß der aufgrund der
Verordnung (EG) Nr. 994/98 des Rates erlassenen Gruppenfreistellungsverord-
nungen zu übermitteln haben, sind unter Verwendung nachstehender Standard-
angaben zu erstellen.

Nach Möglichkeit sind die Berichte zudem auf einem Datenträger zu übermitteln.

Erforderliche Angaben für alle Beihilfereglungen, die unter die aufgrund von
Artikel 1 der Verordnung (EG) Nr. 994/98 des Rates erlassenen

Freistellungsverordnungen fallen

1. Beze ichnung der Be ih i l f e rege lung

2. Anwendbare Fre i s t e l lungvero rdnung der Kommiss ion

3. Ausgaben :

Die Ausgaben sind für alle in der Regelung angewandten Beihilfeelemente (z.
B. Zuschuss, zinsgünstiges Darlehen, Bürgschaft) getrennt auszuweisen und in
Euro bzw. gegebenenfalls in der jeweiligen Landeswährung anzugeben. Bei
Steuervergünstigungen sind die jährlichen Einnahmeausfälle anzugeben. In
Ermangelung genauer Zahlen kann es sich im letzteren Fall auch um Schätz-
werte handeln.

Die Zahlen betreffend die Ausgaben sollten auf folgender Grundlage geliefert
werden:

Für das jeweilige Berichtsjahr aufgeschlüsselt nach den in der Regelung an-
gewandten Beihilfeelementen (z. B. Zuschuss, zinsgünstiges Darlehen, Bürg-
schaft).

3.1. Mittelbindungen, (geschätzter) Steuerausfall oder sonstige Einnahmeaus-
fälle, Bürgschaftsleistungen etc. für alle neuen Förderprojekte. Bei Bürg-
schaftsregelungen ist die Gesamtsumme der neu ausgereichten Bürg-
schaften anzugeben.

3.2. Tatsächliche Zahlungen, (geschätzter) Steuerausfall oder sonstige Einnah-
meausfälle, Bürgschaftsleistungen usw. für alle neuen und laufenden
Förderprojekte. Bei Bürgschaftsregelungen ist Folgendes anzugeben: Ge-
samtgarantiesumme, Einnahmen aus Gebühren, Einnahmen aufgrund des
Erlöschens der Bürgschaft, fällige Zahlungen infolge des Eintritts des
Garantiefalls, laufendes Betriebsergebnis.

3.3. Zahl der neu geförderten Projekte.

3.4. Geschätzte Anzahl der durch die Projekte neu geschaffenen oder erhalte-
nen Arbeitsplätze (sofern zutreffend).

3.5. Geschätzter Gesamtumfang neu geförderter Investitionsvorhaben.

3.6. Regionale Aufschlüsselung der unter 3.1. aufgeführten Ausgaben entwe-
der nach Regionen der NUTS-Ebene 2 (1) oder darunter oder nach För-
dergebieten gemäß Artikel 87 Absatz 3 Buchstabe a), Buchstabe c) und
Nicht-Fördergebieten.

3.7. Sektorale Aufschlüsselung der unter 3.1 aufgeführten Ausgaben nach
Wirtschaftszweigen (ist mehr als nur ein Wirtschaftszweig betroffen,
sind die Ausgaben anteilig auszuweisen):

Kohlenbergbau

Verarbeitende Industrie:

Stahl
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Schiffbau

Kunstfaserindustrie

Kfz-Industrie

Sonstige (bitte angeben)

Dienstleistungen:

Verkehr

Finanzdienstleistungen

Sonstige (bitte angeben)

Sonstige Wirtschaftssektoren (bitte angeben)

4. Sons t ige zweckd ien l i che Auskünf te und Bemerkungen .

2001R0070— DE — 01.01.2007 — 003.001— 23

▼B


